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Unterrichtung
durch die Bundesregierung 

Bericht über das Ergebnis der Vorplanung und der frühen Öffentlichkeits-
beteiligung zur Ausbaustrecke Lübeck – Schwerin
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1 Einleitung
Mit Blick auf den Beschluss 18/7365 des Deutschen Bundestages vom 28.02.2016 zur Menschen- und umwelt-
gerechten Realisierung europäischer Schienennetze legt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) mit dem vorliegenden Bericht eine transparente Information über die Ausgestaltung des zur
Realisierung anstehenden Bedarfsplanvorhabens nach Abschluss der Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI)
vor. Mit Abschluss dieser Planungsphase liegt eine Vorzugsvariante inklusive erster belastbarer Kostenschät-
zung vor. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 25 Absatz 3 VwVfG ist erfolgt. 
Die eingleisige nichtelektrifizierte Bahnstrecke Lübeck – Bad Kleinen wurde 1870 in Betrieb genommen. Die 
ursprünglich zweigleisige Strecke, die fast ausschließlich im heutigen Land Mecklenburg-Vorpommern ver-
läuft, wurde nach 1945 auf Grund von Reparationsforderungen der sowjetischen Besatzungsmacht und der spä-
teren deutschen Teilung auf ein Gleis zurückgebaut. 
Die Strecke wurde in den 1990er Jahren als Teil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit (VDE) 1 saniert. Der 
ursprünglich auch für die Strecke Lübeck – Bad Kleinen vorgesehene Ausbau beschränkte sich jedoch auf die
Verbindung Hagenow Land – Schwerin – Rostock.
Das Vorhaben „ABS Lübeck – Schwerin“ ist im Vordringlichen Bedarf des geltenden Bedarfsplans enthalten.
Die Strecke 1122 zwischen dem Knoten Lübeck und Bad Kleinen ist Bestandteil der Ost-West-Schienenachse.
Der Ausbau dient zur Verbesserung der Betriebsqualität für den überregionalen Schienenpersonen- und -güter-
verkehr, auch im Hinblick auf die erwartete Mehrbelastung durch die Umverlagerung der Verkehre durch die 
„Feste Fehmarnbeltquerung“ (FBQ). Die Planung des Vorhabens wurde mit der Aufnahme in den Vordringli-
chen Bedarf im Jahre 2016 mit Bundesmitteln wieder aufgenommen. Die Vorplanung (Leistungsphase 2 HOAI)
wurde 2019 abgeschlossen. 
Gegenstand des vorliegenden Berichtes ist die Unterrichtung über den Abschluss der Vorplanung und die Er-
gebnisse der frühen Bürgerbeteiligung zum Projekt ABS Lübeck – Schwerin, Elektrifizierung und Neubau Ver-
bindungskurve Bad Kleinen. Für den Bau der Verbindungskurve sieht das hierfür zuständige Ministerium für
Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern keine Notwendigkeit für die
Durchführung eines Raumordnungsverfahrens. Die landesplanerischen Aspekte werden im Rahmen der Plan-
feststellung behandelt. 
Die Berichterstattung beruht auf Informationen der DB Netz AG und einer zuwendungsrechtlichen Einschät-
zung des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA). Die umfassende Abwägung zwischen allen berührten öffentlichen 
und privaten Belangen erfolgt durch die unabhängige Planfeststellungsbehörde im planrechtlichen Verfahren
nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG). Eine Bewertung und Festlegung zu konkreten, entschei-
dungserheblichen rechtlichen Fragestellungen erfolgt mit dem Planfeststellungsbeschluss. 

2 Vorzugsvariante
2.1 Verkehrliche Aufgabenstellung 
Der Bedarf für das Vorhaben wurde gesetzlich festgestellt. Das Vorhaben „ABS Lübeck – Schwerin“ dient der:
 Verbesserung der Angebotsqualität für den Schienenpersonen- und güterverkehr auf der Achse Lübeck –

Bad Kleinen/Schwerin
 Entlastung des Großraums Hamburg im deutschen Schienennetz durch Verlagerung von Zügen des Schie-

nengüterverkehrs aus der Relation FBQ durch Führung von Zügen über die ABS Lübeck – Schwerin nach
/ von Richtung Berlin / Mitteldeutschland

 Zulaufstrecke für den „Ostkorridor“
 Kapazitätserweiterung für Verkehre in Nord-Süd-Ausrichtung
 Direktverbindung zwischen Berlin und Lübeck ohne Fahrrichtungswechsel
 Nachfragegerechten Abwicklung des Regionalverkehrs bei steigendem Fern- und Schienengüterverkehr.
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2.2 Betriebliche Aufgabenstellung
Bereits heute stellt die Strecke Lübeck – Schwerin einen Engpass bzw. abschnittsweise sogar einen überlasteten
Schienenweg im Schienennetz dar. Die durch den Seehafenhinterlandverkehr sowie die Feste Fehmarnbeltque-
rung zu erwartenden zusätzlichen Kapazitätsengpässe bedingen eine nicht mehr zufriedenstellende Betriebs-
qualität. Um den bevorstehenden Engpass zu beseitigen und die prognostizierten Verkehrssteigerungen im
Schienengüterverkehr aus dem Raum Skandinavien zu bewältigen, ist der Ausbau der Strecke – einschließlich
Elektrifizierung und der Neubau einer Verbindungskurve bei Bad Kleinen – zur Sicherstellung einer optimalen 
Betriebsqualität notwendig.
Der Ausbau beinhaltet 
– Maßnahmen zur Elektrifizierung,
– Bau einer eingleisigen Verbindungskurve, die vermeidet, dass alle Züge in Bad Kleinen die Fahrtrichtung

wechseln müssen, für eine Streckengeschwindigkeit von 100 km/h (inkl. Überholgleis mit einer Strecken-
geschwindigkeit von 80 km/h und 740m Nutzlänge)

– Maßnahmen zur durchgängigen Herstellung der lichten Höhe von 5,70 m auf dem gesamten Streckenab-
schnitt,

– in den Bahnhöfen Herrnburg, Grevesmühlen und Bobitz Herstellung güterzuglange Überholgleise (sofern
kein 3.Gleis in Grevesmühlen umgesetzt wird),

– Erneuerung der Außenbahnsteige im Bf Grieben,
– Herstellung der Profilfreiheit im Bf Schönberg für die Bahnsteigüberdachung und Errichtung eines tech-

nisch gesicherten Reisendenüberweges,
– ETCS-Ausrüstung optional.

2.3 Lösung (Vorplanungsergebnis) 
2.3.1 Trassenvorschlag (Kurzbeschreibung; verkehrlicher Nutzen)
Im Zuge der Vorplanung wurden verschiedene Vorschläge nach Anforderungen der Betrieblichen und Verkehr-
lichen Aufgabenstellung abgestimmten Kriterien bewertet. Im Ergebnis wurde eine allen Kriterien entspre-
chende Variante entwickelt1. Diese sieht vor, das Projekt ABS Lübeck – Schwerin auf einer Streckenlänge von 
rd. 56 km wie folgt auszubauen:

– Elektrifizierung des gesamten Abschnitts zwischen Lübeck und Schwerin unter Erhaltung der Eingleisig-
keit

– Durchgängige Streckengeschwindigkeit auf 120 km/h mit Ausnahme des Bf Schönberg (100km/h)
– Neubau von einer Verbindungskurve mit Puffergleis (740 m).

Die Kriterien und Vorschläge sind in der Anlage 1 (Einzelvorstellung der DB Netz AG) detailliert beschrieben 1
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Abbildung 
ABS Lübeck – Schwerin 

Quelle: DB Netz AG

Die Strecke wird für den Mischverkehr (Personen- und Güterverkehre) mit einer Erhöhung der Geschwindigkeit
auf 120 km/h ausgelegt. 

2.3.2 Umweltauswirkungen und Konzepte zum Ausgleich 
Nach § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) stellt das Vorhaben einen Eingriff in Natur und Land-
schaft dar. Die Beeinträchtigungen sind laut § 15 Absatz  2 Satz 1 BNatSchG auszugleichen oder zu ersetzen.
Die naturschutzfachliche Eingriffsregelung wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) abgearbeitet. 
Dies erfolgt im weiteren Verlauf der Genehmigungsplanung auf Grundlage der in der Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen der Naturgüter. Die Basis für die Abarbeitung der
Eingriffsregelung ist eine exakte technische Planung für das Vorhaben.
Für das Vorhaben wird ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Der Fachbeitrag berücksichtigt die arten-
schutzrechtlichen Regelungen der §§ 44ff BNatSchG, die zusätzlich zur UVP und zur Eingriffsregelung zu
beachten sind. Hiernach sind die streng geschützten Arten (gem. Anhang IV FFH-Richtlinie) und alle europäi-
schen Vogelarten zu betrachten.
Für die tangierten FFH-Gebiete im Umfeld werden FFH-Vorprüfungen durchgeführt. 
Nach Anlage 1, Nr. 14.7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist der „Bau eines
Schienenweges von Eisenbahnen mit den dazugehörenden Betriebsanlagen einschließlich Bahnstromfernlei-
tungen“ UVP-pflichtig. Zum Ausbau der Strecke Lübeck – Schwerin werden daher Umweltverträglichkeitsprü-
fungen durchgeführt und Aussagen zu den nach § 2 UVPG zu betrachtenden Schutzgütern getroffen.

2.3.3 Konzepte zum Lärm- und Erschütterungsschutz 
Nach § 41 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der zugehörigen 16. Bundes-Immissions-
schutzverordnung sind die Schallauswirkungen und notwendige Schutzmaßnahmen für Betroffene zu ermitteln.
Im Rahmen der Vorplanung wurde eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag gegeben, der die Betriebs-
prognose 2030 zugrunde gelegt wurde. Bei dieser Untersuchung stellte sich in der Bestandssituation im Verlauf 
der gesamten Strecke keine gesetzlich notwendige Lärmvorsorge heraus.
Für den im Bereich der Ortschaft Gallentin geforderten Lärmschutz wird in der nachfolgenden Entwurfs- und
Genehmigungsplanung weiter erörtert. Hierbei ist dann die Abwägung zwischen aktiven und passiven Schall-
schutzmaßnahmen unter rechtlich vorgeschriebenen Aspekten vorzunehmen. Das Ergebnis wird in die Unter-
lagen zur Planfeststellung übernommen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ist zu prüfen, ob in den
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Planungen des Planungsträgers die gesetzlichen Bestimmungen u.a. im Hinblick auf Umweltauswirkungen im
erforderlichen Umfang berücksichtigt worden sind.

2.3.4 Bahnübergang (Ratzeburger Allee) 
Forderungen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung beinhalten den Wunsch den bisher niveaugleichen Bahn-
übergang (BÜ) mit der Bundesstraße B 208 durch eine niveaufreie Variante zu ersetzen, um mögliche Beein-
flussungen durch den Mehrverkehr auf der Strecke sowie das Zustellen des Bahnübergangs vor allem zu den
Hauptverkehrszeiten mit Fahrzeugen zu unterbinden.
Eine mögliche Alternative zu einem niveaugleichen BÜ könnte das Problem beheben, indem durch die Errich-
tung eines neuen, den BÜ deckenden Signals zur Verringerung der Annäherungszeit sowie die Verknüpfung 
mittels einer Bahnübergangsteuerungsanlage (BÜSTRA) mit der anliegenden Kreuzung Ratzeburger Allee /
Weberkoppel u. a. das Zustellen des Bahnübergangs mit Fahrzeugen und der damit verbundene Konflikt mit 
dem Straßenverkehr vermieden wird.
Der Bahnübergang Ratzeburger Allee erfordert auf Grund der örtlichen Gegebenheiten eine sicherheitsrelevante
Überprüfung und Lösung. Die Problematik am BÜ Ratzeburger Allee wird nach dem Eisenbahnkreuzungsge-
setz (EkrG) im weiteren Planungsverlauf detaillierter erörtert.

2.3.5 Kosten (Wirtschaftlichkeit) 
Im Zuge der Vorplanung der ABS Lübeck – Schwerin wurde für die vorgeschlagene Variante eine Gesamtwert-
prognose (GWP) ermittelt. Demnach beläuft sich der prognostizierte Gesamtwert auf 210,5 Mio. Euro.

Gesamtwirtschaftliche Bewertung 
Das Projekt ABS Lübeck – Schwerin wurde im Bundesverkehrswegeplan 2030 volkswirtschaftlich positiv be-
wertet (NKV 1,03). 

Betriebswirtschaftliche Bewertung der Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) 
Für das Vorhaben hat die DB AG noch keine Wirtschaftlichkeitsrechnung hinsichtlich der Erlöse durch Trassen-,
Stations- und Strompreise und Produktivitätseffekte erstellt. Durch die Realisierung der Ausbaustrecke Lübeck
– Schwerin wird nach Angaben der DB Netz AG eine bessere Anschlusserreichung und damit Reiseketten-
pünktlichkeit erreicht, die zu einer höheren Nachfrage und Mehrerlösen führt. Mit dem Bau der „Feste Fehmarn-
beltquerung“ und dem hierdurch erwarteten Mehrverkehr durch die Umverlagerung und Entlastung des Knoten
Hamburg auf der Strecke werden zusätzliche Trasseneinnahmen generiert. 

3 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG
Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungs-
verfahren (PlVereinhG) vom 31. Mai 2013 wurde die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung im § 25 VwVfG veran-
kert. Parallel wurde vom BMVI das Handbuch für gute Bürgerbeteiligung veröffentlicht. 
Die ABS Lübeck – Schwerin gehört zu den ersten Vorhaben, in dem diese Grundsätze der frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung von Planungsbeginn an umgesetzt wurden. Hierzu wurden seit 2017 regelmäßig Gespräche mit 
Mitgliedern Bundestages, Vertretern von Ländern, Gemeinden und Städten sowie Landkreisen, Ämtern und 
Kammern geführt.
Mit Hilfe von Bürgerinformationsveranstaltungen wurde und wird darüber hinaus sichergestellt, dass jeder In-
teressierte sich aus erster Hand über das Projekt informieren, Fragen stellen und Hinweise geben kann. Hierzu
fand im 1. Halbjahr 2019 im Rahmen einer Info-Tour von im Land Mecklenburg-Vorpommern betroffenen 
Regionen statt. 
Eine Weiterführung im Raum Lübeck befindet sich in Planung. Denn gemeinsames Faktenwissen und Ver-
ständnis sind die Basis für einen guten Dialog und die zukünftigen weiteren Maßnahmen in dem Vorhaben.
Die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes ist transparent über das Internet mit allen Dokumenten, Präsentationen 
und Protokollen unter https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/luebeck-schwerin einsehbar.

https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/luebeck-schwerin
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3.1 Anregungen/Forderungen aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung
3.1.1 Allgemeines 
Im Zuge der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben, Anregungen 
bzw. Forderungen in das Projekt einzubringen. Diese wurden diskutiert und zu Kernforderungen zusammenge-
fasst. 
Sämtliche Forderungen aus den bisherigen Bürgerbeteiligungen konnten bisher aufgrund der derzeitigen recht-
lichen Vorgaben nicht in die Vorzugsvariante aufgenommen werden, da die geforderten Umsetzungen entweder
über das gesetzliche Maß hinausgingen (siehe 4.1.2) oder die seitens des Projekts gewählten Alternativen dem
Sinne der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit besser entsprachen, womit eine gleichwertige Lösung gefunden
werden konnte. Anregungen, welche aufgrund der derzeitigen rechtlichen Vorgaben nicht in die Vorzugsvari-
ante aufgenommen werden können, sind unter 4.1.3 dargestellt.
Gegebenenfalls muss im Einzelfall über die einzelnen Forderungen erneut im weiteren Planungsverlauf ent-
schieden werden, sofern die vorhandenen Lösungen nicht den gewünschten Erfolg erzielen. 

3.1.2 Anregungen/Forderungen, die in der Vorzugsvariante berücksichtigt wurden 
Keine im Rahmen der frühen Bürgerbeteiligung vorgebrachte Anregung erfüllt das Kriterium, um nach bishe-
rigem Stand in der Vorzugsvariante berücksichtigt werden zu können. Sofern sich neue Erkenntnisse bzw. Mög-
lichkeiten zu den Forderungen ergeben, werden diese in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung selbstver-
ständlich berücksichtigt.

3.1.3 Anregungen/Forderungen, die nicht berücksichtigt werden konnten 
3.1.3.1 Lärmschutz an der Strecke / Verbindungskurve (Forderung 1) 
Das Erfordernis für (aktive) Lärmschutzwände hat die Schalltechnische Voruntersuchung im Rahmen der Vor-
planung nicht ergeben. Die dahin gehenden Forderungen der Bürger gehen damit nach bisherigem Stand über 
das gesetzliche Maß hinaus.

3.1.3.2 Optimierung der Schließzeiten an den Bahnübergang in Herrnburg (Forderung 2) 
Hier sind die Befürchtungen der Bürger, dass es durch die Zunahme des Eisenbahnverkehrs zu häufigeren und 
längeren Schließzeiten an diesem zentral in Herrnburg gelegenen Bahnübergang kommen wird. Die DB kann 
hier durch eine Optimierung der Intervalle die Schließzeiten anpassen. 
Da der Bahnübergang keine Sicherheitsrelevanz darstellt, ist eine Umsetzung außerhalb des Projekts vorgese-
hen.

3.1.3.3  Trassierungsänderung Verbindungskurve bei Gallentin (Forderung 3) 
Die Verbindungskurve ist neben der Elektrifizierung wesentlicher Bestandteil des Projektes. Die Kernforderung 
eines Bürgers zur Verlagerung der Verbindungskurve wurde von der DB Netz AG aufgenommen und geprüft. 
Bedingt durch die Bundesstraße B 106 wäre eine Verlagerung der Verbindungskurve westwärts von der Orts-
lage Gallentin nur mit teils erheblichen Kostensteigerungen verbunden. Detaillierte Überlegungen zu möglichen 
Änderungen der bisher in Betracht gezogenen Ausführung der Verbindungskurve werden im Rahmen der 
Grundlagen- und Genehmigungsplanung fortgeführt.

3.1.3.4 Mögliche Forderungen zum Lärmschutz im Bereich Lübeck  
Eine Öffentlichkeitsbeteiligung für den Raum Lübeck ist in Planung. Auf Grund der räumlichen Nähe zur FBQ
werden Forderungen zum Lärmschutz erwartet. Hinsichtlich ihrer Realisierungsmöglichkeiten und Finanzie-
rungsfähigkeit kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Bewertung erfolgen.  

4 Fazit 
4.1 Empfehlung des Eisenbahn-Bundesamtes 
Die Elektrifizierung der eingleisigen Strecke Lübeck – Schwerin sowie der Neubau der Verbindungskurve bei
Bad Kleinen im Bereich der Ortschaft Gallentin dienen der Entlastung des zukünftig stark wachsenden Schie-
nenverkehrs im nördlichen Raum Deutschlands.
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Mit der Vorzugsvariante werden alle Projektziele vorbehaltlich der Ergebnisse der Planfeststellungsverfahren
erfüllt. Das EBA geht davon aus, dass mit der Vorzugsvariante dem geforderten Grundsatz von Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit entsprochen wird. 
Die aus der Öffentlichkeitsbeteiligung zusätzlich zur Vorzugsvariante erhobenen Forderungen gehen über die
bestehenden Finanzierungsregularien oder gesetzlichen Regelungen hinaus und wurden folglich in der Planung
nicht berücksichtigt. Die Forderungen betreffen im Wesentlichen den Lärmschutz und eine Optimierung des
Bahnübergangs in Herrnburg.  
Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und gesetzlicher Aspekte können die zusätzlichen Forderungen der
Region aus Sicht des EBA nicht zur Umsetzung empfohlen bzw. nicht im Rahmen des Bedarfsplanvorhabens 
finanziert werden. Das EBA empfiehlt daher die Bestätigung der beschriebenen Vorzugsvariante der
DB Netz AG als Grundlage für die weiteren Planungen. 
Sollte es zur Realisierung der Kernforderungen kommen, würde dies zu erheblichen Mehrkosten mit ggf. Aus-
wirkungen auf die geplante Realisierung anderer Vorhaben, der Verringerung des Nutzen-Kosten-Faktors sowie
einer möglichen Verlängerung der Bauzeit führen.
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4.2 Tabellarische Darstellung Effekte Vorzugsvariante und Forderungen  

Kosten2 NKV3 WR4 Technisch 
umsetzbar 

Planrechtliche 
Risiken

Finanzierung 
im Rahmen der 
vsl. verfügbaren 
Haushaltsmittel5

Vorzugsvariante 210,554 1,03 8,32 ja 
keine Risiken 

nach derzeitigem
Planungsstand

gesichert 

Forderungen gemäß § 25 Absatz 3 VwVfG 

Berücksichtigte Forderung(en) aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung: 

keine 

Nicht berücksichtigte Forderung(en) aus der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung: 

Kosten
(in Mio. Euro), reale 
Baukostenschätzung 

Preisstand 20166

Änd.
NKV

Änd.

WR
Technisch 
umsetzbar 

Rechtlich 
umsetzbar 

Finanzierung 
im Rahmen

der verfügbaren
Haushaltsmittel

Lärmschutz Strecke / 
Verbindungskurve 2,438 keine ja ja ja 

nicht gesichert 

Schließzeiten Herrnburg 0,1 keine nein ja ja 

Trassierungsänderung 
Verbindungskurve nicht bewertbar keine ja nicht 

bewertbar 
nicht 

bewertbar 

Lärmschutz Lübeck 1,283 keine ja ja nicht 
bewertbar 

2 Gesamtwertprognose Preisstand 2019 inkl. Planungskosten und Risiken in Mio. Euro
3 Bewertung gemäß BVWP-Methodik 
4 In Prozent. Über die Wirtschaftlichkeitsrechnung der EIU wird nachrichtlich informiert, da mit der Bedarfsplanumsetzungsvereinba-

rung (BUV) die EIU-Eigenmittel in Höhe der wirtschaftlichen Tragfähigkeit einbringen. 
5 Im Rahmen der fortgeschriebenen geltenden Finanzlinie 
6 Die Bewertung der Forderungen erfolgt auf Basis von Machbarkeitsstudien und Kostenkennwerten. Aufgrund der unterschiedlichen

Planungsstände im Vergleich zur Vorzugsvariante sind die dargestellten Sensitivitäten lediglich ein Indikator hinsichtlich der wirt-
schaftlichen Auswirkungen.
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Anlagen 

DB Netz AG Einzelvorstellung ABS Lübeck – Schwerin, Elektrifizierung und
Neubau Verbindungskurve Bad Kleinen vom 05.12.2019 

Eisenbahn-Bundesamt Prüfbericht Empfehlung parlamentarische Befassung vom
10.12.2019 auf Basis der Einzelvorstellung der DB Netz AG
vom 05.12.2019
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